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SJD RDRM.2023.55

Allgemeines Verwaltungsrecht, Art. 442 Abs. 4 StPO. Dem Rekurrenten
wurde infolge teilweisem Obsiegen in einem strafrechtlichen
Beschwerdeverfahren eine Parteientschadigung zugesprochen. Sie wurde
nicht ausbezahlt, sondern mit offenen Verfahrenskosten aus anderen
strafrechtlichen Verfahren verrechnet. Die Verrechnung der
Parteientschiadigung mit Verfahrenskosten aus anderen Verfahren stellt
einen unverhaltnismassigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit des
Rekurrenten dar und ist zudem mit dem verfassungsmassigen Anspruch auf
wirksame Verteidigung nicht vereinbar. Schliesslich erscheint eine
Verrechnung der Parteientschadigung auch mit Blick auf Art. 429 Abs.3
StPO, der seit dem 1. Januar 2024 in Kraft ist, nicht vertretbar. Gutheissung
des Rekurses.

Den Entscheid finden Sie im angehéngten PDF-Dokument.
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Kanton St.Gallen

Sicherheits- und Justizdepartement

Rekurrent

Vorinstanz

Betreff

RDRM.2023.55

Entscheid vom 18. September 2024

A,

vertreten durch lic.iur. Fatih Aslantas, Rechtsanwalt, St. Gallerstrasse 1,
8500 Frauenfeld

gegen

Staatsanwaltschaft St.Gallen, Stabsdienste (Verfigung vom 12. Juni
2023)

Rekurs betreffend Verrechnung Parteientschadigung



Sachverhalt

A.

a) Das Untersuchungsamt Z____ fihrt ein Strafverfahren gegen
A.____ wegen des Verdachts des gewerbsmassigen Betrugs, der Fal-
schung von Ausweisen, der Erschleichung einer falschen Beurkun-
dung sowie der unwahren Angaben gegeniiber Handelsregisterbehor-
den. Am 5. April 2023 erging ein Entscheid der Anklagekammer be-
treffend Vollzug der Untersuchungshaft (Besuche am Wochenende)
und Aushéndigung von Fleischwaren. Dem Dispositiv des Entscheids
ist unter anderem zu entnehmen, dass A.____ im Ergebnis zur Halfte
obsiegt hat, zur anderen Hélfte unterlegen ist. Daher hat die Anklage-
kammer die Verfahrenskosten (Entscheidgebiihr) von Fr. 1'500.— je
zur Halfte A.__ und dem Staat auferlegt. Das Gesuch um unentgelt-
liche Rechtspflege und Rechtsverbeistdndung wies das Gericht wegen
Aussichtslosigkeit ab, soweit es das Gesuch nicht zufolge Gegen-
standslosigkeit bzw. Obsiegens als erledigt abschrieb und A.____ eine
Entschadigung in Héhe von Fr. 750.— zusprach.

b) Mit Schreiben vom 20. April 2023 teilten die Stabsdienste der
Staatsanwaltschaft (nachfolgend Vorinstanz) dem Rechtsvertreter von
A. __, lic.iur. Fatih Aslantas, Rechtsanwalt, Frauenfeld, mit, dass sie
die mit Entscheid vom 5. April 2023 zugesprochene Entschadigung mit
den Verfahrenkosten desselben Verfahrens verrechnen wirden und
somit keine Uberweisung bzw. Auszahlung der Entschadigung erfolge.
Am 17. Mai 2023 wies der Rechtsvertreter die Vorinstanz darauf hin,
dass eine Verrechnung nicht mdéglich sei, da gegen den Entscheid der
Anklagekammer vom 5. April 2023 eine Beschwerde beim Bundesge-
richt anhangig gemacht worden sei. Ohnehin sei es nicht zul&ssig, Ge-
richtskosten mit Parteientschadigungen, die in Zusammenhang mit ei-
nem Beschwerdeverfahren wahrend eines laufenden Strafverfahrens
zugesprochen worden seien, zu verrechnen, solange das Strafverfah-
ren noch nicht abgeschlossen sei. Er ersuche daher um Auszahlung
der Entschéadigung.

c) Am 30. Mai 2023 teilte die Vorinstanz Rechtsanwalt Fatih
Aslantas zusammengefasst mit, dass sie bis zu dessen Schreiben
vom 17. Mai 2023 keine Kenntnis vom Beschwerdeverfahren vor Bun-
desgericht gehabt hatten, weshalb der Entschadigungsanspruch mit
den Verfahrenskosten desselben Verfahrens verrechnet worden sei.
Aufgrund der veranderter Sachlage werde der Entschadigungsan-
spruch mit anderen Kosten eines Verfahrens vor der Anklagekammer
verrechnet. Mit Schreiben vom 2. Juni 2023 wandte sich Rechtsanwalt
Fatih Aslantas abermals an die Vorinstanz. Er wies darauf hin, dass er
bereits ausfuhrlich dargelegt habe, weshalb eine Verrechnung ausge-
schlossen sei und beantragte nochmals die Auszahlung der Entsché-
digung. Zudem wies er darauf hin, dass sein Mandant den Anspruch
an ihn abgetreten habe. Am 12. Juni 2023 teilte die Vorinstanz Rechts-
anwalt Fatih Aslantas zusammengefasst mit, dass an der Verrechnung
festgehalten werde und auch die privatrechtliche Abtretungsvereinba-
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rung zwischen A.__ und Rechtsanwalt Fatih Aslantas einer Verrech-
nung nicht entgegenstehe. Weiter flihrten sie aus, dass es sich bei der
Verrechnung nach Art. 442 Abs. 4 der Strafprozessordnung
(SR 312.0; abgekirzt StPO) um ein spezialgesetzliches Vollstre-
ckungsmittel handle und dass neuere Urteile im Kanton Zirich sowie
des Bundes darauf hinweisen wirden, dass es sich bei der Verrech-
nung nach Art. 442 Abs. 4 StPO um eine Verfligung handle, welche
einem Rekurs- bzw. Beschwerdeverfahren zuganglich sei. Gestlitzt
auf Art. 55 Abs. 1 und 2 des Einflilhrungsgesetzes Uber die Schweize-
rische Straf- und Jugendstrafprozessordnung (sGS 962.1; abgekuirzt
EG-StPO) kdnne gegen diese Verfiigung beim zustandigen Departe-
ment ein Rekurs eingelegt werden, wobei die Frist gestitzt auf Art. 47
Abs. 2 des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1;
abgekirzt VRP) finf Tage betrage (act. 1.2).

d) Gegen dieses Schreiben vom 12. Juni 2023 erhob A._
(nachfolgend Rekurrent), vertreten durch Rechtsanwalt Fatih Aslan-
tas, mit Eingabe vom 19. Juni 2023 Rekurs beim Sicherheits- und Jus-
tizdepartement (nachfolgend SJD). Zusammengefasst beantragte er,
unter Kosten- und Entschadigungsfolge (zzgl. MWST), die Auszahlung
der Parteientschadigung. Zudem stellte er ein Gesuch um unentgeltli-
che Rechtspflege und Rechtsverbeistandung. Zur Begrindung
machte der Rekurrentim Wesentlichen geltend, dass die Kostenfolgen
erst im Endentscheid festgelegt werden wiirden. Da das Strafverfah-
ren noch nicht rechtskraftig abgeschlossen sei, seien die entsprechen-
den Kosten weder rechtskraftig noch fallig und somit — bei sinngemas-
ser Anwendung der zivilrechtlichen Bestimmungen von Art. 120 ff. des
Obligationenrechts (SR 220; abgekiirzt OR) — der Verrechnung nicht
zuganglich. Uberdies habe er die Entschadigung seinem Rechtsver-
treter abgetreten, was einer Verrechnung ebenfalls entgegenstehe.
Ware eine Verrechnung trotz Abtretung an den Rechtsvertreter mog-
lich, so hatte stets der Rechtsvertreter das Kostenrisiko zu tragen.
Denn im Falle des Obsiegens werde nicht dem Rechtsvertreter eine
Entschadigung als amtlicher Verteidiger zugesprochen — das Gesuch
um unentgeltliche Rechtsverbeistandung sei ja zufolge Gegenstandlo-
sigkeit als erledigt abgeschrieben worden —, sondern dem jeweiligen
Beschwerdefiihrer. Aufgrund dieses Kostenrisikos wirden sich amtli-
che Verteidiger in Zukunft davor hiiten, entsprechende Beschwerden
einzureichen. Einzig im Fall des Unterliegens konnten Rechtsvertreter
auf eine Entschadigung als amtliche Verteidiger hoffen.

B.

a) Auf den Rekurs trat das SJD mit Entscheid vom 23. August
2023 nicht ein. Begrindet wurde das Nichteintreten damit, dass die
Verrechnungserklarung der Vorinstanz praxisgemass keine Vollstre-
ckungsverfigung darstelle und es somit an einem Anfechtungsobjekt
mangle.

b) Gegen diesen Entscheid erhob der Rekurrent, vertreten durch
Rechtsanwalt Fatih Aslantas, Beschwerde bei der Anklagekammer.
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Mit Entscheid vom 2. November 2023 (nachfolgend Riickweisungsent-
scheid) hiess die Anklagekammer die Beschwerde gut. Zur Begrin-
dung fuhrte sie aus zusammengefasst aus, dass sich der Rekurrent
zwar nicht darauf berufen kdnne, die Forderung an seinen Rechtsver-
treter abgetreten zu haben, womit eine Verrechnung durch die
Vorinstanz ausgeschlossen ware. Allerdings handle es sich bei der
Verrechnungserklarung entgegen der Auffassung des SJD um eine
Verflgung, weshalb das SJD auf den Rekurs hétte eintreten musse.
Daher sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und an das SJD
zuriickzuweisen. Dieses habe Uber die Rechtméssigkeit der Verrech-
nungserklarung zu befinden und musse auch das Gesuch um unent-
geltliche Rechtspflege und —verbeistandung im Rekursverfahren neu
beurteilen.

c) Schliesslich schrieb die Anklagekammer das Gesuch um un-
entgeltliche Rechtspflege- und verbeistdndung infolge Gegenstands-
losigkeit als erledigt ab und sprach dem Rekurrenten eine Entschadi-
gung zu, die sie ermessenweise auf Fr. 1'000.— (Barauslagen und
MWST inbegriffen) festsetzte.

Erwagungen

1.

Wird ein Entscheid aufgehoben und zu neuer Abklarung zuriickgewie-
sen, ist die Instanz, an welche die Angelegenheit zuriickgewiesen
wird, an die Erwagungen, mit denen die Rickweisung begriindet
wurde, gebunden (U.P. Cavelti/ T. Végeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit
im Kanton St.Gallen, 2. Aufl., St. Gallen 2003, Rz. 1036). Aus der Fest-
stellung der Anklagekammer im Entscheid vom 2. November 2023,
dass es sich bei Verrechnungserklarung vom 12. Juni 2023 um eine
Verflgung und damit um ein taugliches Anfechtungsobjekt fiir das Re-
kursverfahren handelt, folgt, dass auf den Rekurs einzutreten ist, zu-
mal die weiteren Voraussetzungen unstreitig erfillt sind (Art. 55 Abs. 1
und 2 EG-StPO i.V.m. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Die Ankla-
gekammer fuhrt denn auch aus, dass das SJD auf den Rekurs héatte
eintreten mussen.

2.

Nachdem die Anklagekammer im Rickweisungsentscheid zudem ver-
bindlich festgehalten hat, dass die 6ffentlich-rechtliche Verrechnungs-
bestimmung von Art. 442 Abs. 4 StPO einer entgegenstehenden pri-
vatrechtlichen Vereinbarung — konkret der Abtretung der Forderung
betreffend Parteientschadigung vom Rekurrenten an seinen Rechts-
vertreter — vorgehe, ist darauf nicht weiter einzugehen. Wie die Ankla-
gekammer im Rickweisungsentscheid bereits festgestellt hat, stellt
die Verrechnung einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit des Rekurren-
ten dar (vgl. Ruckweisungsentscheid Erw. II. 1. b). Dieser muss sich
als verhéltnismassig erweisen (Benjamin F. Bragger. Basler Kommen-
tar, 3. Aufl. 2023, N 4a zu Art. 442 StPO; Urteil des Bundesgerichts
6B_142/2020 vom 27. Mai 2021 Erw. 2.3.1). Somit gilt es nachfolgend
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zu prifen, ob sich die Verrechnung als recht- und verhaltnismassig im
Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (SR 101; abgekirzt BV) erweist.

3.

a) Nach Art. 442 Abs. 4 StPO kénnen die Strafbehérden ihre For-
derungen aus Verfahrenskosten mit Entschadigungsanspriichen der
zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit
beschlagnahmten Vermdgenswerten verrechnen. Mit dieser Bestim-
mung besteht eine geniigende gesetzliche Grundlage fiir einen Eingriff
in die Eigentumsfreiheit nach Art. 26 BV, die ihrerseits aus verfahrens-
O6konomischen Griinden geboten erscheint bzw. zur Reduktion des In-
kassorisikos gerechtfertigt ist, weshalb sich weitere Ausflihrungen
dazu erlbrigen (Urteil des Bundesgerichts 6B_167/2019 vom 6. Au-
gust 2019 Erw. 4.4.3 mit Verweis auf die Motion 14.3383).

b) Ein Grundrechtseingriff ist dann als verhaltnismassig zu erach-
ten, wenn die betreffende Massnahme zur Erreichung des angestreb-
ten, im offentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet ist. Verlangt
wird somit, dass die streitige Massnahme mit Blick auf den angestreb-
ten Zweck Wirkungen zu entfalten vermag und nicht ganzlich daran
vorbei zielt. Das Kriterium der Erforderlichkeit ist dann erfillt, wenn
zwischen mehreren gleich geeigneten Massnahmen diejenige ergrif-
fen wird, die milder ist bzw. weniger schwer in das betroffene Grund-
recht eingreift. Mit anderen Worten darf die staatliche Handlung, mit
der ein Eingriff in ein Grundrecht einhergeht, nicht tiber das hinausge-
hen, was in sachlicher, raumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht
zur Erreichung des Zwecks unerlasslich ist. Schliesslich muss sich der
Eingriffszweck im Verhaltnis zur Eingriffswirkung im konkreten Fall be-
wahren, was unter dem Begriff der Zumutbarkeit oder der Verhaltnis-
massigkeit im engeren Sinn zusammengefasst wird. Dazu sind die In-
teressen des Gemeinwesens am Eingriff gegen die entgegenstehen-
den, spezifischen Interessen der Grundrechtstragerinnen und —trager
abzuwégen. So muss der angestrebte Zweck in einem verniinftigen
Verhdltnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt wer-
den (P. Tschannen / M. Miiller / M. Kern, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 5. Aufl., Bern 2022, N 452, S. 173; R. J. Schweizer, St.Galler
Kommentar, 3. Aufl., 2014, N 38 ff. zu Art. 36 der Bundesverfassung
[SR 101; abgekiirzt BV]).

C) Die Verrechnung von Forderungen der Strafbehdrde durch die-
selben mit Anspriichen der zahlungspflichtigen Partei aus dem glei-
chen Strafverfahren ist vom Gesetzgeber vorgesehen (Art. 442 Abs. 4
StPO), wobei festzuhalten ist, dass die genannte Bestimmung der Ver-
rechnung von Anspriichen aus verschiedenen Verfahren durch ordent-
liche, staatliche Inkassobehdrden nicht entgegensteht (BGE 144 IV
212 Erw. 2.3.3). Die Verrechnung von gegenseitigen Forderungen er-
weist sich aus verfahrensékonomischen Griinden und mit Blick auf das
Ziel der Kostentragung durch die verursachende Person sowie der Mi-
nimierung des Inkassorisikos — und damit auch der Entlastung der
Staatskasse bzw. der Steuerpflichtigen — als geeignet.
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d) Da die Strafbehorden wie auch die ordentlichen, staatlichen In-
kassobehdrden in aller Regel Kenntnis von der finanziellen Situation
der zur Zahlung verpflichteten Partei haben — sei dies aus dem Straf-
verfahren selbst, vorangegangenen Inkassobemilhungen oder ge-
stitzt auf Auskinfte Dritter —, erscheint die Verrechnung mit Gegen-
forderungen erforderlich, um zu verhindern, dass diese Personen all-
fallige Anspriche oder Vermogen dem Zugriff der anspruchsberech-
tigten Behorde entziehen konnen. Eine mildere, weniger schwer in das
Grundrecht eingreifende Massnahme ist gerade bei mittelosen, be-
durftigen zahlungsverpflichteten Personen kaum denkbar. Somit er-
weist sich die Verrechnung der Parteientschadigung mit Verfahrens-
kosten als erforderlich.

e) Das Interesse des Gemeinwesens am Eingriff in das Grund-
recht entspricht im vorliegenden Fall dem in Erw. 4.a) dargelegten 6f-
fentlichen Interesse. Diesem steht das Interesse des Rekurrenten an
einem mdoglichst geringen Eingriff in sein Grundrecht gegentber. Kon-
kret besteht das Interesse an der Nicht-Verrechnung in der tatsachli-
chen Vereinnahmung der zugesprochenen Entschadigung. Dies zum
Zweck der Begleichung der Honorarforderung seines Rechtsvertre-
ters, da die Abtretung des Anspruchs an diesen zwar zulassig, jedoch
aufgrund von Art. 442 Abs. 4 StPO faktisch nicht rechtswirksam ist
(val. Erw. 3).

f) Nachdem die gegenlaufigen Interessen definiert sind, ist zu
prufen, ob der mit der Verrechnung angestrebte Zweck in einem ver-
ndnftigen Verhaltnis zur Belastung des Rekurrenten steht.

aa) Davon ausgehend, dass der Rekurrent bedirftig im Sinn von
Art. 132 Abs. 1 Bst. b StPO ist, liesse sich zwar argumentieren, dass
der Rekurrent ohnehin nicht beide Forderungen zeitgleich wird beglei-
chen kdnnen. Mit anderen Worten komme es fur den Rekurrenten fi-
nanziell bzw. im Hinblick auf sein Eigentum nicht darauf an, wessen
Forderung im Umfang von Fr. 750.— (zumindest vorerst) nicht begli-
chen werden kénne, weshalb die Verrechnung zumutbar wére. So be-
trachtet ware der Eingriff in die Eigentumsfreiheit des Rekurrenten
bestenfalls von geringer Intensitat, womit das Interesse an der Ver-
rechnung tberwiegen wirde. Eine derartige, ausschliesslich auf den
wirtschaftlichen Aspekt ausgerichtete Betrachtungsweise greift im vor-
liegenden Fall jedoch zu kurz und fuhrt zu einem unhaltbaren Ergeb-
nis, wie nachfolgend zu zeigen sein wird.

bb)  Nach Art. 31 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV hat die Strafbehdrde
von Amtes wegen und ungeachtet der finanziellen Verhéaltnisse fir
eine hinreichende, d.h. wirksame Rechtsvertretung der beschuldigten
Person zu sorgen (BGE 143 1 164 Erw. 2.3.1). Vorliegend war der Re-
kurrent durch Rechtanwalt Fatih Aslantas zwar rechtlich hinreichend
vertreten. Allerdings kann der Rekurrent den berechtigten Honoraran-
spruch seines Rechtsanwalts aufgrund der Nicht-Gewahrung der amt-
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lichen Verteidigung und der Verrechnung des Entschadigungsan-
spruchs mit anderen Forderungen der Strafbehdrden zumindest in ab-
sehbarer Zeit nicht befriedigen. In einer Konstellation wie der vorlie-
genden bleibt somit die Forderung des Rechtsvertreters gegeniiber
seinem Mandanten — trotz Zusprechung einer Entschadigung infolge
des (hier teilweisen) Obsiegens — ungedeckt. Ausgehend davon, dass
Rechtsvertretungen diese Verrechnungspraxis bereits vor der Manda-
tierung antizipieren durften und verstandlicherweise nicht kostenlos ar-
beiten mdchten, wird es fir rechtsuchende beschuldigte oder be-
schwerdefihrende Personen ausserhalb des Bereichs der notwendi-
gen Verteidigung wohl schwierig sein, eine geeignete Rechtsvertre-
tung zu finden. Daher erscheint diese Verrechnungspraxis mit der
Amtspflicht, fiir eine hinreichende und damit wirksame Rechtsvertre-
tung der beschuldigten Person zu sorgen, nicht vereinbar. Schliesslich
ist darauf hinzuweisen, dass das Recht auf wirksame Verteidigung an-
sonsten ausgehohlt werden wirde, was nicht im 6ffentlichen Interesse
liegt.

cc) In diesem Zusammenhang ist zudem zu beachten, dass das
Bundesgericht mehrfach festgehalten hat, dass amtliche Rechtsver-
tretungen von Verfassungs wegen angemessen zu entschadigen
seien und die Rechtsanwaltschaft keine Frondienste leisten musse.
Die Entschadigung fuir amtliche Mandate soll es den Rechtsvertretun-
gen erlauben, nicht bloss ihre Selbstkosten zu decken, sondern dar-
Uber hinaus einen, wenn auch bescheidenen Verdienst zu erzielen.
Eine Entschadigung, die bloss einen symbolischen Verdienst ermog-
licht oder gar unter den Selbstkosten liegt, ware dementsprechend
nicht verfassungskonform (BGE 141 1 124 Erw. 3.1 f. und Erw. 4.1 so-
wie BGE 1321201 Erw. 8.5 ff.). Kbnnen demnach amtliche Rechtsver-
tretungen nicht verpflichtet werden, praktisch kostenlos Personen zu
vertreten, so muss dies zwangslaufig auch fir obsiegende Wahlvertei-
digende, deren Mandanten eine Entschadigung zugesprochen erhal-
ten, gelten, zumal mit der Abweisung des Gesuchs um amtliche Ver-
teidigung infolge Obsiegens mit Blick auf Art. 31 Abs. 3 des Anwalts-
gesetzes (sGS 963.70) und der Zusprechung einer Entschadigung
eine Privilegierung der Wabhlverteidigung gegenuber der amtlichen
Verteidigung beabsichtigt sein dirfte.

dd)  Schliesslich hat auch der Gesetzgeber dieses Problem, dass
bei Obsiegen zwar Entschadigungen zugesprochen werden, die Ho-
norarforderungen der Rechtsvertretungen wegen Verrechnungen
trotzdem ungedeckt bleiben, erkannt. Aus diesem Grund hat er per
1. Januar 2024 Art. 429 Abs. 3 StPO in Kraft gesetzt (Anderung der
Strafprozessordnung, Geschaft 19.048, AB 2021, 1348 ff. [insbeson-
dere 1372] und AB 2022, 83).! Nach dieser Bestimmung steht der An-
spruch auf Entschadigung nach Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO, unter
Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft, ausschliesslich der
Verteidigung zu, wenn die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung
mit ihrer Verteidigung betraut hat. Da kiinftig die Entschadigung direkt

1 Abrufbar unter www.parlament.ch
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der Verteidigung zuzusprechen ist, wird sich die hier vorliegende
Frage in Zukunft gar nicht mehr stellen. Diesem ausdriicklichen Willen
des Gesetzgebers ist bei der hier vorzunehmenden Interessenabwa-
gung gleichwohl Rechnung zu tragen bzw. zu Gunsten des Rekurren-
ten zu bericksichtigen.

g) Zusammenfassend ergibt sich, dass der mit der Verrechnung
angestrebte Zweck in keinem verninftigen Verhaltnis zur Belastung
des Rekurrenten steht. So ist die bisherige Verrechnungspraxis, die
einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit darstellt, geeignet, den grund-
rechtlichen Anspruch auf wirksame Verteidigung schon vor Anhebung
einer Beschwerde zu vereiteln, womit der Kerngehalt von Art. 32
Abs. 2 BV verletzt wird. Zudem ist diese Praxis nicht mit der neuen
Rechtslage vereinbar, sondern lauft dieser diametral zuwider. Unter
diesen Umstanden erweist sich die angefochtene Verfligung als nicht
verhaltnismassig, womit der Rekurs gutzuheissen sind. Schliesslich ist
die Vorinstanz anzuweisen, die mit Entscheid vom 5. April 2023 zuge-
sprochene Entschadigung in Hohe von Fr. 750.— vollumfanglich aus-
zuzahlen.

h) Nachdem der Rekurs gutzuheissen ist, erlibrigt es sich auf das
Vorbringen, dass Kosten verrechnet worden seien, obschon das be-
treffende Verfahren noch nicht abgeschlossen sei, weiter einzugehen.

4.
a) Fur das Rekursverfahren beantragt der Rekurrent die unent-
geltliche Rechtspflege und Rechtsverbeistandung.

b) In Streitigkeiten hat jener Beteiligte die amtlichen Kosten zu
tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen werden
(Art. 95 Abs. 1 VRP). Vorliegend obsiegt der Rekurrent vollstandig.

C) In Anwendung von Nr. 20.13.01 des Gebuhrentarifs fur die
Kantons- und Gemeindeverwaltung (sGS 821.5) ist die Entscheidge-
bihr auf Fr. 500.— festzusetzen. Der obsiegende Rekurrent hat keine
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP), womit das Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege infolge Gegenstandslosigkeit abzu-
schreiben ist. Von der unterliegenden Vorinstanz werden keine Kosten
erhoben (Art. 95 Abs. 3 VRP).

d) Bei diesem Verfahrensausgang ist der Rekurrent bzw. sein
Rechtsvertreter nicht gestiitzt auf Art. 99 VRP (unentgeltliche Rechts-
verbeistandung) zu entschadigen, sondern aufgrund des in Art. 98°'s
VRP verankerten Erfolgsprinzips. Das Gesuch um unentgeltliche
Rechtsverbeistandung ist somit als gegenstandslos abzuschreiben.

e) Im Rekursverfahren betragt das Honorar pauschal Fr. 500.—
bis 6'000.— (Art. 22 Abs. 1 Bst. a der Honorarordnung [sGS 963.75;
abgekirzt HonQ]. Innerhalb des fur die Pauschale gesetzten Rah-
mens wird das Grundhonorar nach den besonderen Umstanden, na-
mentlich nach Art und Umfang der erforderlichen Bemihungen, der
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Schwierigkeiten des Falls und den wirtschaftlichen Verhaltnissen der
Beteiligten bemessen (Art. 19 HonO). Vorliegend erscheint fur die an-
waltlichen Bemihungen eine pauschale Entschadigung von
Fr. 1'000.— (einschliesslich Barauslagen und MWST) angemessen.
Nach dem Dargelegten féllt einer Verrechnung dieses Anspruchs mit
allfalligen Forderungen des Kantons gegentber dem Rekurrenten
ausser Betracht.
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Demgemass erlasst das Sicherheits- und Justizdepartement als

Entscheid

1.

a) Der Rekurs von A.___, wird gutgeheissen.

b) Die Verfugung der Stabsdienste der Staatsanwaltschaft vom

12. Juni 2023 wird aufgehoben.

C) Die Stabsdienste der Staatsanwaltschaft werden angewiesen,
die mit Entscheidung der Anklagekammer vom 5. April 2023 zugespro-
chenen Entschadigung in Hohe von Fr. 750.— an Rechtsanwalt Fatih
Aslantas, Frauenfeld, auszuzahlen. Eine Verrechnung dieser Entscha-
digung mit Gegenforderungen ist nicht zulédssig.

2.

a) Das Gesuch von A._ um unentgeltliche Rechtspflege und
Rechtsverbeistandung wird infolge Gegenstandslosigkeit
abgeschrieben.

b) Auf die Erhebung der amtlichen Kosten in der H6he von
Fr. 500.— bei den Stabsdiensten der Staatsanwaltschaft wird verzich-
tet.

c) Das Begehren von A.____ um Ersatz der ausseramtlichen Kos-
ten wird gutgeheissen. Der Kanton (Stabsdienste der Staatsanwalt-
schaft entschadigt A._ ausseramtlich mit Fr. 1'000.— (einschliesslich
Barauslagen und MWST). Eine Verrechnung dieser Entschadigung
mit Gegenforderungen ist nicht zulassig.

Der Vorsteher:

Christof Hartmann
Regierungsrat

10/10



	Publikationsplattform
	Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden
	SJD RDRM.2023.55
	 Allgemeines Verwaltungsrecht, Art. 442 Abs. 4 StPO. Dem Rekurrenten wurde infolge teilweisem Obsiegen in einem strafrechtlichen Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung zugesprochen. Sie wurde nicht ausbezahlt, sondern mit offenen Verfahrenskosten aus anderen strafrechtlichen Verfahren verrechnet. Die Verrechnung der Parteientschädigung mit Verfahrenskosten aus anderen Verfahren stellt einen unverhältnismässigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit des Rekurrenten dar und ist zudem mit dem verfassungsmässigen Anspruch auf wirksame Verteidigung nicht vereinbar. Schliesslich erscheint eine Verrechnung der Parteientschädigung auch mit Blick auf Art. 429 Abs.3 StPO, der seit dem 1. Januar 2024 in Kraft ist, nicht vertretbar. Gutheissung des Rekurses. 



